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 Veröffentlicht am 28.01.1953

Norm

UWG §2 D1

Rechtssatz

Die Bezeichnung von Karamellen als "Milchkaramellen" ist geeignet, den Anschein eines besonders günstigen

Angebots hervorzurufen, wenn die Karamellen den im "Codex Alimentarius Austriacus" für Milchkaramellen

geforderten Voraussetzungen nicht entsprechen.
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